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Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Stöckheim-Süd ST 83 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
A Städtebau 

gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. In den allgemeinen Wohngebieten sind gemäß  

§ 4 BauNVO folgende Nutzungen allgemein zu-
lässig: 
• Wohngebäude, 
• nicht störende Handwerksbetriebe. 

 
2. In den allgemeinen Wohngebieten sind gemäß 

§ 4 BauNVO folgende Nutzungen ausnahms-
weise zulässig: 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 
3. In den allgemeinen Wohngebieten WA 5 bis 

WA 11 sind gemäß § 4 BauNVO darüber hin-
aus nicht störende Gewerbebetriebe aus-
nahmsweise zulässig. 

 
4. In den allgemeinen Wohngebieten WA 7, 

WA 8, WA 10 und WA 11 sind gemäß 
§ 4 BauNVO darüber hinaus folgende Nutzun-
gen ausnahmsweise zulässig: 
• der Versorgung des Gebietes dienende Lä-

den sowie Schank- und Speisewirtschaften, 
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 
 
 

II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 
Anlagen 

 
1. Grundflächenzahl (GRZ) 

 
1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, 

WA 2, WA 3 und WA 5 darf die zulässige 
Grundfläche durch bauliche Anlagen im Sinne 
von § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 30 % über-
schritten werden.  
 

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4, 
WA 6, WA 9 und WA 10 darf die zulässige 
Grundfläche durch bauliche Anlagen im Sinne 
von § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 50 % über-
schritten werden. 
 

1.3 In den allgemeinen Wohngebieten WA 7, 
WA 8, WA 11 und WA 12 darf die zulässige 
Grundfläche durch bauliche Anlagen im Sinne 
von § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 20 % über-
schritten werden. 
 

1.4 Die Flächen von Tiefgaragen sind nicht in die 
Ermittlung der maximal zulässigen Grundfläche 
einzurechnen, soweit die nicht überbauten Flä-
chen auf den Tiefgaragen mit einer Sub-
stratüberdeckung von mindestens 0,5 m verse-
hen sind und es sich nicht um Zu- und Ausfahr-
ten, Wege sowie Terrassen oder andere ver-
siegelte Flächen handelt. 

 
1.5 Auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung Kindertagesstätte darf die 
zulässige Grundfläche durch bauliche Anlagen 
im Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 
30 % überschritten werden. 

 
2. Höhe baulicher Anlagen 
 
2.1 In den allgemeinen Wohngebieten dürfen Ge-

bäude folgende Höhen nicht überschreiten: 
Oberkante Fertigfußboden OKFF EG (Sockel), 
Gebäudehöhe GH, Traufhöhe TH, Firsthöhe FH 

 OKFF 
EG GH TH FH 

WA 1 0,6 m 6,5 m   
WA 2 0,6 m  4,0 m 9,0 m 
WA 3 0,6 m  6,5 m 11,5 m 
WA 4 0,6 m 13,5 m   
WA 5 0,6 m  6,5 m 11,5 m 
WA 6 0,6 m 10,5 m   
WA 7 1,2 m 13,5 m   
WA 8 1,2 m 13,5 m   
WA 9 0,6 m 13,5 m   
WA 10 0,6 m 13,5 m   
WA 11 1,2 m 13,5 m   
WA 12 1,2 m 13,5 m   

 
2.2 Die unter 2.1 festgesetzten OKFF EG dürfen in 

den allgemeinen Wohngebieten WA 9 und 
WA 10 ausnahmsweise bis maximal 1,2 m 
überschritten werden unter der Voraussetzung, 
dass zum Nachweis der erforderlichen Stell-
plätze eine Tiefgarage realisiert wird. 
 

2.3 Die festgesetzten Gebäudehöhen GH dürfen 
durch technische Anlagen (z.B. Lüftungsanla-
gen, Abgasschornsteine, Antennen, PV-
Anlagen) und Erschließungsanlagen (Treppen-
häuser und –aufgänge, Aufzüge) bis zu 2,0 m 
ausnahmsweise überschritten werden, soweit 
sie um das Maß ihrer Höhe von der Fassaden-
kante zurückspringen. 
 

2.4 Die festgesetzten Traufhöhen TH dürfen aus-
nahmsweise auf maximal einem Drittel der 
Traufe je Gebäudeseite durch Zwerchhäuser 
überschritten werden. 
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3. Bezugspunkte der Höhenangaben 
 
Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Hö-
henlage der nächstgelegenen öffentlichen Ver-
kehrsfläche an dem Punkt der Straßenbegren-
zungslinie, der der Mitte der straßenzugewand-
ten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
 
 

III Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 
 

1. Überbaubare Grundstücksflächen 
 

1.1 Überschreitung von Baugrenzen 
 

1.1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA dürfen 
die Baugrenzen durch Eingangsüberdachun-
gen, Hauseingangstreppen, Kelleraußentrep-
pen, Kellerlichtschächte, Balkone und andere 
vortretende Gebäudeteile bis zu einer Tiefe von 
1,5 m auf maximal der Hälfte der jeweiligen 
Außenwand überschritten werden. 
 

1.1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA 9 und 
WA 10 ist eine Überschreitung der inneren 
Baugrenze ausnahmsweise zulässig, soweit 
• die Überschreitung der Errichtung von Rei-

henhäusern oder Hausgruppen mit jeweils 
nicht mehr als 1 Wohneinheit dient, 

• der Baukörper mindestens um das Maß der 
Überschreitung hinter der straßenseitigen 
Baugrenze zurück bleibt und 

• die Überschreitung nicht mehr als 4,0 m be-
trägt. 

 
1.2 Nebenanlagen 

 
1.2.1 Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 

müssen zu öffentlichen Flächen einen Abstand 
von mindestens 1,0 m einhalten. Die Abstands-
flächen sind vollflächig zu begrünen, dabei sind 
auf 50% der jeweiligen Fläche mindestens 
1,5 m hohe Laubgehölze zu pflanzen. Ausge-
nommen von dieser Abstandsregelung sind 
Einfriedungen, Müllboxen, Fahrradständer und 
Briefkastenanlagen. 
 

1.2.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA sind 
innerhalb eines 5 m breiten Streifens beidseits 
parallel zum festgesetzten Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht der Hauptversorgungswasserleitung 
bauliche Anlagen mit Ausnahme von Einfrie-
dungen unzulässig. 
 

1.3 Stellplätze und Garagen 
 

1.3.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA sind 
oberirdische Garagen, offene Garagen (Car-
ports), Tiefgaragen und Stellplätze nur inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen und 
den dafür festgesetzten Flächen zulässig. So-
weit der seitliche Abstand zu öffentlichen Flä-
chen weniger als 3,0 m beträgt, sind die den öf-
fentlichen Flächen zugewandten Seiten von 
Garagen, offenen Garagen (Carports) und die 
Abstandsflächen vollflächig zu begrünen (Flä-
chenbegrünung mit Sträuchern und/oder He-
cken, Begrünung von Wandseiten mit Kletter-
pflanzen). Dabei darf ein Abstand von 1,0 m 
nicht unterschritten werden. 
 

1.3.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA 9 und 
WA 10 ist abweichend zu 1.3.1 bei Errichtung 
von Reihenhäusern oder Hausgruppen mit je-
weils nicht mehr als 1 Wohneinheit ausnahms-
weise 1 Stellplatz pro Grundstück zwischen 
Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie zu-
lässig. Bei Reihenendhäusern sind abweichend 
hierzu im seitlichen Bauwich die Anordnung 
von 2 hintereinanderliegenden Stellplätzen zu-
lässig, dabei darf der „gefangene“ Stellplatz in 
Form einer offenen Garage (Carport) ausge-
führt werden. Die Regelungen unter 1.3.1 Satz 
2 und 3 gelten entsprechend. 
 

1.4 Zufahrten 
 

1.4.1 Je Grundstück ist nur eine Ein- und Ausfahrt in 
einer Breite von maximal 4,0 m zulässig.  
 

1.4.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA 7 bis 
WA 12 darf bei Garagenanlagen für Wohnge-
bäude mit mehr als 2 Wohneinheiten, die ge-
trennte Fahrbahnen für Ein- und Ausfahrten 
benötigen, die maximal zulässige Zufahrtsbreite 
entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen 
überschritten werden.  
 

1.4.3 .Die Zufahrtsseiten von Garagen und Carports 
müssen einen Abstand von mindestens 5,0 m 
von den öffentlichen Verkehrsflächen einhalten. 
 

2. Bauweise 
 
Im Rahmen der festgesetzten abweichenden 
Bauweise sind Hausgruppen zulässig. Diese 
dürfen 50 m Länge überschreiten. 
 
 

IV Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

 
1. Lärmschutzanlage – aktiver Lärmschutz  
 

Innerhalb der festgesetzten Flächen für Anla-
gen des Immissionsschutzes ist ein Lärm-
schutzwall mit einer Länge von mindestens 
90 m und einer Höhe von mind. 5,5 m über Ge-
ländeoberkante (GOK) zu errichten. Am nördli-
chen Ende ist er mit einer Lärmschutzwand von 
16 m Länge und einer Höhe von mind. 4,0 m 
über Geländeoberkante (GOK) bis zur nördli-
chen Grundstücksgrenze zu verlängern. 

 
2. Bauliche Lärmschutzmaßnahmen – passiver 

Lärmschutz 
 
2.1 In den allgemeinen Wohngebieten sind bei 

Errichtung oder Änderung von Gebäuden an 
den Fassaden mit dahinterliegenden schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräumen passive Schall-
schutzmaßnahmen für Aufenthaltsräume nach 
den Bestimmungen für die im Bebauungsplan 
festgesetzten Lärmpegelbereiche gemäß 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau" und ge-
mäß VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern 
und deren Zusatzeinrichtungen“ durchzuführen. 

 
2.2.  Ab Lärmpegelbereich III sind schutzwürdige 

Außenwohnbereiche wie z. B. Terrassen, Log-
gien und Balkone an Fassaden mit Beurtei-
lungspegeln ≤ 55 dB(A) nur auf der von der 
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Lärmquelle (Straßen) abgewandten Gebäu-
deseite im direkten Schallschatten des Hauses 
zulässig.  

 
2.3 Von den Festsetzungen 2.1 und 2.2 kann ganz 

oder teilweise abgewichen werden, wenn nach-
gewiesen wird, dass der erforderliche Schall-
schutz auf andere Weise gewährleistet ist. 

 
3. Nachweis im Einzelfall 
 
3.1 Schallausbreitungsberechnungen sind nach der 

DIN ISO 9613-2 für eine Mittenfrequenz 
f = 500 Hz, Bodenfaktor G = 0,3 (teilweise po-
rös) und meteorologische Korrektur Cmet mit 
C0 = 2 dB bei Mitwindwetterlage unter Anwen-
dung des allgemeinen Verfahrens gemäß 
Nr. 7.3.1 anzufertigen. 

 
3.2 Die Reflexionen sind bis zur ersten Reflexion zu 

berücksichtigen. 
 
3.3 Für die Gebäudefassaden ist ein Reflexionsver-

lust in Höhe von 1 dB(A) zu berücksichtigen.  
 
3.4 Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der 

Orientierungswerte bzgl. des Straßenverkehrs-
lärms ist auf Grundlage der schalltechnischen 
Rechenvorschrift RLS-90 „Richtlinie für den 
Lärmschutz an Straßen“ unter Berücksichtigung 
der vorgenommen Lärmminderungsmaßnah-
men vorzunehmen. 

 
3.5 Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der 

Orientierungswerte bzgl. des Gewerbe- und An-
lagenlärms ist auf Grundlage der TA Lärm 
„Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm“ unter Berücksichtigung der vorgenom-
men Lärmminderungsmaßnahmen vorzuneh-
men.  

 
 
V Grünordnung 
 
1. Begrünung öffentlicher Flächen 

 
1.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche Nr. 1 mit 

der Zweckbestimmung Parkanlage sind Spiel-
flächen für Kinder mit einer Gesamtgröße von 
mindestens 2500 m² zu integrieren. Die Fläche 
ist strukturreich mit Rasenflächen, Gehölzgrup-
pen und Einzelbäumen zu gestalten. Im 
Schutzbereich der Hauptversorgungswasserlei-
tung sind Baumpflanzungen nicht zulässig.  

 
1.2 Innerhalb der festgesetzten Flächen für Anla-

gen des Immissionsschutzes ist der Lärm-
schutzwall mit Ausnahme der Wallkrone und 
der südlichen Böschung vollflächig mit Gehöl-
zen zu bepflanzen. Dabei sind mindestens je 
100 m² ein großkroniger oder zwei mittelkronige 
Bäume und 25 Sträucher zu pflanzen. 

 
1.3 Die übrigen öffentlichen Grünflächen mit der 

Zweckbestimmung Parkanlage sind naturnah 
zu gestalten mit 30% dichter Gehölzpflanzung 
sowie 70% locker mit Bäumen überstellter Ra-
sen- und Wiesenfläche, davon sind max. 30% 
als intensiv zu nutzende und zu gestaltende 
Erholungsflächen herzustellen. 
 
Dabei sind in den zur freien Landschaft orien-

tierten öffentlichen Grünflächen im Südwesten 
des Plangebietes zwischen dem Lärmschutz-
wall und dem Alten Weg blüten- und samenrei-
che Lebensräume für Vögel und andere Tierar-
ten durch entsprechende Einsaaten und Pflege 
sowie durch Anlage von Habitaten wie z. B. 
Stein- und Totholzhaufen anzulegen.  
 

1.4 Der Freizeitweg auf der Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung „Geh- und Radweg“ 
Nr.1 ist einschließlich des begleitenden Gra-
bens und der öffentlichen Grünfläche beidseitig 
mit einer Baumreihe aus insgesamt mindestens 
40 heimischen mittelkronigen Laubbäumen zu 
säumen. 
 

1.5 Die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen 
sind mit großkronigen Laubbäumen wie folgt zu 
begrünen: 
• In der Planstraße A mindestens 56 Stück, 
• In der Planstraße B mindestens 8 Stück,  
• In den Planstraßen C und E jeweils mindes-

tens 4 Stück, 
• In der Planstraße D mindestens 8 Stück. 

 
1.6 Die öffentliche Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung P + R Platz ist mit mindes-
tens 25 großkronigen Laubbäumen zu überstel-
len. Die Bäume können ausnahmsweise im 
unmittelbaren Randbereich der Anlage ge-
pflanzt werden. Die Flächen zwischen der An-
lage und den umgebenden Verkehrsflächen 
sind mit mindestens 1,5 m hohen vollflächigen 
Strauchpflanzungen zu versehen. Vorhandene 
Gehölze sind zu erhalten und zu integrieren. 

 
1.7 Die öffentlichen Grünflächen sind spätestens 

zwei Jahre nach Beginn der Erschließungsar-
beiten herzustellen und innerhalb von zwei Jah-
ren fertigzustellen. Die Anpflanzungen inner-
halb der öffentlichen Verkehrsflächen sind spä-
testens in der nächstfolgenden Pflanzperiode 
nach Abnahme der Verkehrsflächen durchzu-
führen und fertigzustellen. 

 
1.8 Für Anpflanzungen und sonstige Begrünungen 

auf öffentlichen Flächen ist im Anschluss an die 
Fertigstellungspflege eine dreijährige Entwick-
lungspflege durchzuführen. 
 

2. Begrünung privater Flächen 
 

2.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA 6 bis 
WA 12 sind Standorte für Müllboxen dreiseitig 
mit einer mindestens 1,6 m hohen Hecke aus 
Laubgehölzen oder mit einem vollständig mit 
Schling- und Kletterpflanzen berankten Stabgit-
terzaun einzufassen. 

 
2.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist auf der 

festgesetzten Fläche zum Anpflanzen mit 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen eine 
Hecke aus heimischen standortgerechten Ge-
hölzen anzupflanzen und dauerhaft zu unterhal-
ten.  

 
2.3 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 6 

bis WA 12 sind auf den Baugrundstücken je 
angefangene 500 m² Grundstücksfläche min-
destens ein mittelkroniger heimischer Laub-
baum zu pflanzen. Erfolgt die Pflanzung auf 
Tiefgaragen, ist eine durchwurzelbare Sub-
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strathöhe von mindestens 1,2 m auf einer Flä-
che von mindestens 10 m² vorzusehen. 

 
2.4 Auf Stellplatzanlagen mit mindestens 6 Stell-

plätzen ist je angefangene 6 Stellplätze ein 
mindestens mittelkroniger Laubbaum zu pflan-
zen und als gliederndes Element in die Stell-
platzanlage zu integrieren.  

 
2.5 Stellplatzanlagen für jeweils mindestens 

sechs PKW sind mit Ausnahme der Zufahrten 
mit einer mindestens 0,9 m hohen Hecke aus 
Laubgehölzen einzugrünen. 

 
2.6 Von der Oberkante von Tiefgaragenabdeckun-

gen ist durch Bodenmodellierung ein stufenlo-
ser Übergang zum angrenzenden Geländeni-
veau herzustellen. Ausnahmsweise kann von 
dieser Regelung abgewichen werden, wenn er-
forderliche Erschließungs- oder Stellplatzanla-
gen entgegenstehen. In diesem Fall sind die 
sichtbaren Sockelwände durch vorgepflanzte 
Schnitthecken oder durch eine geschlossene 
Wandbegrünung mit Rank- bzw. Kletterpflan-
zen einzugrünen. 

 
2.7 Die festgesetzten Anpflanzungen auf privaten 

Flächen müssen spätestens ein Jahr nach Be-
zugsfertigkeit des Hauptgebäudes fertiggestellt 
sein. 
 

3. Öffentliche und private Flächen 
 

3.1 Für die anzupflanzenden Bäume auf öffentli-
chen Verkehrsflächen und privaten Stellplatz-
anlagen ist je Baum eine offene Vegetationsflä-
che von in der Regel 2,00 m Breite und 9 m² 
Fläche vorzusehen. Die Flächen sind dauerhaft 
zu begrünen und nachhaltig gegen Überfahren 
zu schützen. 
 

3.2 Die anzupflanzenden Bäume sind als Hoch-
stämme zu pflanzen mit folgenden Mindest-
stammumfängen (StU), gemessen in 1,0 m Hö-
he: 
− auf öffentlichen Flächen 

Laubbäume mit einem StU 18-20 cm,  
Obstbäume mit einem StU 10-12 cm, 

− auf privaten Flächen 
Laubbäume mit einem StU 16-18 cm,  
Obstbäume mit einem StU 10-12 cm. 

 
3.3 Die festgesetzten Anpflanzungen und Begrü-

nungen sind fachgerecht auszuführen, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
Die Kronenform festgesetzter Bäume ist ent-
sprechend ihrem natürlichen Habitus dauerhaft 
zu erhalten. 

 
 
VI Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, 
Zuordnung 

 
1. Geltungsbereich A 
 
1.1 Auf der festgesetzten Fläche zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sind folgende Maßnahmen um-
zusetzen: 

 

• Der zu verlegende Entwässerungsgraben ist 
naturnah zu gestalten. Es sind dabei durch 
Gehölze beschattete Abschnitte, Bereiche 
mit Dauerwasserzonen sowie Uferabfla-
chungen zu schaffen. Dabei dürfen im Be-
reich der Schutzzone der 110 kV-Leitungen 
keine Bäume gepflanzt werden. 

 
• Die offenen Flächen sind so zu pflegen, 

dass ein blütenreicher Wiesencharakter er-
reicht wird und sich insbesondere im Nah-
bereich des Gewässers halbruderale Gras- 
und Staudenfluren entwickeln. 

 
• Die Anlage eines bis zu 2,5 m breiten Weg-

es ist zulässig. 
 

1.2 Am südöstlichen Rand der Fläche ist auf einem 
ca. 9,0 m breiten Streifen parallel zur südlichen 
Plangebietsgrenze ein Blühstreifen von insge-
samt ca. 2.300 m² anzulegen. Die Regelungen 
zu A VI 2. gelten entsprechend. 

 
2. Geltungsbereich B 

 
Auf der festgesetzten Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sind folgende Maßnahmen um-
zusetzen: 

 
• Es sind jährlich Blühstreifen mit einer 

standortgerechten blütenreichen Ansaat aus 
einjährigen Pflanzen zu bestellen. Zum Er-
halt einer kargen Vegetation innerhalb des 
Blühstreifens mit kleinen offenen Stellen, er-
folgt eine oberflächliche Bodenbearbeitung 
(grubbern) mit vorheriger Mahd zwischen 
dem 1. August und dem 31. März.  

 
3. Geltungsbereich C  

 
Auf der festgesetzten Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sind folgende Maßnahmen um-
zusetzen 
 
• Anlage einer Ackerbrache unter Berücksich-

tigung der Lebensraumansprüche des Feld-
hamsters, Umbruch und Herstellen einer 
feinkrümeligen Oberfläche spätestens jedes 
vierte Jahr bis Mitte März oder ab Oktober 
sowie Anbau von Luzernen. 
 

4. Geltungsbereich D  
 

Auf der festgesetzten Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sind folgende Maßnahmen um-
zusetzen: 
• Auf einer Fläche von ca. 10.000 m² ist an-

grenzend an den bestehenden Wald eine 
Waldneugründung eines Eichen-
Hainbuchenwaldes mit abgestuftem Wald-
rand mittels ökologischer Verfahrensweise 
herzustellen. Der Wald bleibt der freien Ent-
wicklung überlassen. Davor gelagert ist als 
Saum eine halbruderale Gras- und Stau-
denflur zu schaffen. Diese ist durch eine 
fünfjährige Entwicklungspflege mit einer 
Mahd pro Jahr mit Abfuhr des Mähgutes zu 
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entwickeln. Danach ist die Fläche gehölzfrei 
zu halten. 
 

• Auf einer Fläche von ca. 3.200 m² sind pa-
rallel zur östlichen und westlichen Grund-
stücksgrenze ca. 9 m breite Blühstreifen 
anzulegen. Die Regelungen zu A VI 2. gel-
ten entsprechend.  

 
5. Geltungsbereich E  

 
Auf der festgesetzten Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sind folgende Maßnahmen um-
zusetzen: 

 
• Auf einer Fläche von ca. 14.530 m² ist an-

grenzend an den bestehenden Wald eine 
Waldneugründung eines Eichen-
Hainbuchenwaldes mit abgestuftem Wald-
rand mittels ökologischer Verfahrensweise 
herzustellen. Der Wald bleibt der freien Ent-
wicklung überlassen. 

 
• Davor gelagert ist eine halbruderale Gras- 

und Staudenflur auf einer Fläche von ca. 
4.600 m² zu schaffen. Diese sind durch eine 
jährliche Mahd mit Abfuhr des Mähgutes in 
den ersten fünf Jahren zu entwickeln. Da-
nach ist die Fläche gehölzfrei zu halten.  

 
• Auf einer Fläche von ca. 2.125 m² ist ein 

Wildacker anzulegen, der jährlich mit einer 
standortgerechten blütenreichen Ansaat be-
stellt wird.  

 
• Auf einer Fläche von ca. 9.725 m² ist eine 

Wiese mittels jährlich zweimaliger Mahd mit 
Abfuhr des Mähgutes zu bewirtschaften. Ei-
ne extensive Beweidung ist möglich.  

 
• Innerhalb der Wiesenfläche sind zwei Tüm-

pel mit einer Größe von je 250 m² anzule-
gen. 

 
• Entlang des Weges im Osten der Fläche ist 

auf einer Fläche von 1.190 m² eine mindes-
tens dreireihige Strauch-/Baumhecke aus 
heimischen standortgerechten Gehölzen 
anzulegen. 

 
6. Vor dem Abriss des landwirtschaftlichen Ge-

bäudes auf dem Flurstück 118/1, südlich der 
Kleingartenanlage, sind drei künstliche Nisthil-
fen für Gebäude-, Halbhöhlen- und Nischenbrü-
ter in der näheren Umgebung anzubringen. 

 
7. An Mehrfamilienhäusern und an Gebäuden des 

Gemeinbedarfs sind in Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde Nist- und Lebens-
stätten in die Konstruktion zu integrieren oder 
als künstliche Nisthilfen anzubringen. Die kon-
kreten Maßnahmen werden im Rahmen der 
Baugenehmigungsverfahren festgelegt. 

 
8. Die unter A VI 1.1 festgesetzten Flächen und 

Maßnahmen dienen im Sinne des § 1 a BauGB 
dem Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur 
und Landschaft, die aufgrund dieses Bebau-
ungsplanes zulässig sind. Sie werden dem Gel-

tungsbereich im Sinne von § 9 Abs. 1 a und 
§ 135 a BauGB wie folgt zugeordnet: 
Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung P+R – Platz: 100 % 
 

9. Die unter A VI 1.2 bis 5. festgesetzten Flächen 
und Maßnahmen dienen im Sinne des § 1 a 
BauGB dem Ausgleich von Eingriffen in Boden, 
Natur und Landschaft, die aufgrund dieses Be-
bauungsplanes zulässig sind. Sie werden dem 
Geltungsbereich im Sinne von § 9 Abs. 1 a und 
§ 135 a BauGB wie folgt zu-geordnet: 

 
Allgemeine Wohngebiete 
WA 1, 2, 3, 5: 36,74 %  
WA 4, 6, 9, 10: 18,89 % 
WA 7, 8, 11, 12: 10,03 % 
 
Fläche für Gemeinbedarf: 2,68 % 
 
Öffentliche Verkehrsflächen einschließlich Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
Geh- und Radweg sowie B + R – Anlage: 
     31,66 % 

 
 
VII Sonstige Festsetzungen 
 
1. Über die Verkehrsflächen mit der besonderen 

Zweckbestimmung „Geh- und Radweg“ ist die 
Erschließung der angrenzenden Grundstücke 
zulässig, sofern kein unmittelbarer Anschluss 
an eine öffentliche Straßenverkehrsfläche be-
steht. 
 

2. Innerhalb der Verkehrsfläche mit der besonde-
ren Zweckbestimmung „Geh- und Radweg“ 
ist die Nutzung durch landwirtschaftlichen Ver-
kehr zulässig. 

 
 

VIII Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 

 Geh- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des 
Trägers der Hauptversorgungswasserleitung. 
Innerhalb der festgesetzten Fläche sind bauli-
che Anlagen sowie Bäume und Sträucher unzu-
lässig. Ein Abtrag oder eine Erhöhung des Ge-
ländes ist nur mit Zustimmung des Leitungsträ-
gers zulässig. 
 

 Geh- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 
Anlieger und der Träger der Ver- und Entsor-
gung. In Abhängigkeit vom späteren Bebau-
ungskonzept können Lage und Ausdehnung 
der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte aus-
nahmsweise verändert werden. 
 
 

B Örtliche Bauvorschrift 
 
gemäß §§ 80 und 84 NBauO 
in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 
 
 
I Geltungsbereich 
 

Die örtlichen Bauvorschriften gelten für die all-
gemeinen Wohngebiete innerhalb des Gel-
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tungsbereiches des Bebauungsplanes „Stöck-
heim-Süd“, ST 83. 

 
 
II Dächer 

 
1. Dachformen 

 
1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA 2, WA 3 

und WA 5 sind für Hauptgebäude nur Satteldä-
cher und gegeneinander versetzte Pultdächer 
mit einer Dachneigung von 35 – 45° zulässig. 
Dachneigungen von Dachgauben, Zwerchgie-
bel sowie Wintergärten, Überdachungen von 
Haus- und Kellereingängen, Windfänge und 
Terrassenüberdachungen dürfen hiervon ab-
weichen. 

 
1.2 Satteldach im Sinne dieser Festsetzung ist ein 

Dach, das von zwei Dachflächen mit gleicher 
Neigung, gemeinsamem horizontalen First und 
rechtwinklig zum First stehenden Giebelflächen 
ohne Abwalmungen gebildet wird. 
 

1.3 Ein gegeneinander versetztes Pultdach im 
Sinne dieser Festsetzung ist ein Dach, das von 
zwei gegeneinander versetzten Dachflächen 
mit gleicher Neigung, zwei horizontalen höhen-
versetzten Firsten und rechtwinklig zum First 
stehenden Giebelflächen ohne Abwalmungen  
gebildet wird. 
 

1.4 Gauben und Zwerchgiebel sind zulässig. Sie 
müssen einen Mindestabstand von 1,5 m vom 
seitlichen Ortgang sowie 1,0 m von der Firstli-
nie einhalten. Die Dachneigung darf 60° nicht 
überschreiten. Dachgauben sind auf maximal 
der Hälfte der Länge der betroffenen Dachflä-
che zu beschränken. Zwerchgiebel sind auf 
maximal ein Drittel der Länge der betroffenen 
Dachfläche zu beschränken. 

 
1.5 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 

sowie WA 6 bis WA 12 sind für bauliche Anla-
gen nur Flachdächer mit einer Dachneigung 
von max. 6° zulässig. Diese Festsetzung gilt 
nicht für Wintergärten, Überdachungen von 
Haus- und Kellereingängen, Windfänge und 
Terrassenüberdachungen. Bei Flachdächern 
mit einer Dachneigung müssen die oberen 
Fassadenkanten (Attika) horizontal abschlie-
ßen.  
 

1.6 Im gesamten allgemeinen Wohngebiet sind für 
Garagen, offene Garagen (Carports) und Ne-
benanlagen nur Flachdächer mit einer Dach-
neigung von max. 6° zulässig. 

 
2. Material und Farbe  

 
2.1 Als Dacheindeckungen von Satteldächern und 

gegenseitig versetzten Pultdächern sind Beton- 
und Ziegelsteine mit nicht glänzenden Oberflä-
chen (Glasuren) sowie untergeordnete Glas-
dachelemente zulässig. Die Hauptdachflächen 
dürfen als Solar- oder Photovoltaikanlagen 
ausgebildet oder mit einzelnen -elementen be-
stückt werden. 

 
2.2 Dachflächen von Zwerchgiebeln und Gauben 

sind im gleichen Material wie die Flächen des 
Hauptdaches auszuführen. Dachgauben dürfen 

ausnahmsweise auch mit einer Zinkblechein-
deckung ausgeführt werden.  
 
 

2.3 Beton-, Ziegelstein- und Zinkblecheindeckun-
gen sind nur in den Farbtönen anthrazitschwarz 
bis dunkelgrau zulässig (RAL 9004, 9005, 
9011, 9017, 7016, 7021, 7043 und 8022). 
 

2.4 Flachdächer sind mindestens zu 50 % der 
Dachflächen extensiv zu begrünen. Innerhalb 
der Begrünung befindliche Oberlichter können 
auf die begrünte Fläche angerechnet werden. 
 
Bei Gebäuden mit mehr als 2 Wohneinheiten 
sind auch oberhalb der Begrünung Photovolta-
ik- und Solaranlagen zulässig. 

 
 
III Fassaden 
 
1. Fassadengliederung 

 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 7 bis 
WA 12 sind bei Wohnhäusern mit mehr als 
2 Wohneinheiten die den öffentlichen Flächen 
zugewandten Fassaden mindestens alle 20 lau-
fende Meter durch Material- und oder Farb-
wechsel zu gliedern. Ausnahmsweise kann die 
Gliederung auch mit anderen architektonischen 
Mitteln erfolgen.  
 

2. Material  und Farbe 
 
2.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 sind 

die Außenfassaden als weiße Putzfassaden 
auszuführen (RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 
9016 und RAL 9018). Andere Farben und Mate-
rialien sind bis zu 30% pro Fassade zulässig. 
 

2.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis 
WA 12 sind die Außenfassaden als weiße Putz-
fassaden (RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016 
und RAL 9018) oder als dunkelrotes Klinker-
mauerwerk (RAL 3004, 3005, 3007, 3009, 
3011, 3013, 4007, 8012, 8016, 8017 und 8023) 
auszuführen. Dabei sind auch Farbnuancen 
von rotbraun, rotblaubraun, rotbraunbunt bis 
blaubraunbunt zulässig.  Andere Farben und 
Materialien sind bis zu 30% pro Fassade zuläs-
sig. 

 
 
IV Einfriedungen, Sicht- und Windschutzanlagen 
 

Entlang öffentlicher Verkehrsflächen und öffent-
licher Grünflächen sind Einfriedungen wie folgt 
zulässig: 
 
• als Schnitthecke, 
• als Maschendraht- oder Stabgitterzaun bis 

maximal 1,2 m Höhe in Verbindung mit ei-
ner Schnitthecke, 

• als Holzzaun bis maximal 1,2 m Höhe, 
• als Mauerwerkssockel bis maximal 0,5 m 

Höhe; dieser kann mit einem Stabgitterzaun 
bis zu einer Gesamthöhe von maximal 
1,2 m kombiniert werden, 

• aus Naturstein bis maximal 0,5 m Höhe. 
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V Einstellplätze 
 
1. Für freistehende Einfamilienhäuser und Rei-

henendhäuser müssen 2,0 Einstellplätze je 
Wohnung hergestellt werden. Dabei ist die An-
ordnung hintereinanderliegender („gefangener“) 
Einstellplätze zulässig. 

 
2. Für Reihenmittelhäuser und Mehrfamilienhäu-

ser muss 1,0 Einstellplatz je Wohnung herge-
stellt werden. 

 
3. Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche 

gemäß Wohnflächenverordnung und für Woh-
nungen, die mit Mitteln der sozialen Wohn-
raumförderung gefördert werden, müssen 
0,5 Einstellplätze je Wohnung hergestellt wer-
den. Bei ungeraden Zahlen ist die Summe der 
erforderlichen Einstellplätze aufzurunden. 

 
 
VI Geländeveränderungen 
 
1. Veränderungen der natürlichen Geländeober-

flächen sind nur bis zu einer Höhe von maximal 
30 cm zulässig. Sofern die natürliche Gelände-
höhe des Baugrundstücks von der Straßenaus-
bauhöhe mehr als 30 cm abweicht, kann inner-
halb eines maximal 5 m breiten Streifens ent-
lang der öffentlichen Verkehrsfläche die Gelän-
dehöhe auch über die 30 cm hinaus bis an das 
Höhenniveau der angrenzenden Straße ange-
passt werden. Innerhalb dieser Fläche ist das 
Gelände jeweils so ansteigend oder abfallend 
zu gestalten, dass ab einem Abstand von mehr 
als 5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche die all-
gemein zulässige maximale Abweichung von 
30 cm eingehalten wird. 

 
2. Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 

WA 12 darf zwischen der nördlichen Gebäu-
deseite und der öffentlichen Verkehrsfläche 
(Planstraße A) über diese Regelungen hinaus 
an das Höhenniveau der angrenzenden Straße 
angepasst werden. 

 
 
VII Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig gemäß § 80 Abs. 3 NBauO 
handelt, wer eine Baumaßnahme durchführt 
oder durchführen lässt, die der örtlichen Bau-
vorschrift widerspricht. 
 
 

C Nachrichtliche Übernahmen 
 
Gewässer dritter Ordnung 
 

Die in den zeichnerischen Festsetzungen fest-
gesetzte Wasserfläche „Entwässerungsgraben“ 
stellt den in Aussicht genommenen Verlauf ei-
nes zu verlegenden  erforderlichen Entwässe-
rungsgrabens dar. Für die Umgestaltung und 
Verlegung des Grabens ist ein gesondertes 
wasserrechtliches Plangenehmigungsverfahren 
erforderlich. Der konkrete Verlauf der Trasse 
und die Ausgestaltung der Seitenanlagen kön-
nen sich hierdurch verändern. 
 

 
D Hinweise 
 
1. Lärmschutz 

 
Das Plangebiet ist durch den Straßenverkehr 
der Autobahn A 39 und saisonalen landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten lärmvorbelastet. 
 
Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A IV  „Festsetzungen zum Schutz gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes“ sind folgende 
Grundlagen maßgeblich: 

- DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei 
der Ausbreitung im Freien“, Herausgeber 
Deutsches Institut für Normung, Beuth-
Verlag, Berlin, 1999, 

- VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin,1987, 

- DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 1989. 

 
Diese Unterlagen können in der „Beratungsstel-
le Planen - Bauen - Umwelt“ oder bei der Abtei-
lung Umweltschutz der Stadt Braunschweig 
eingesehen werden. 
 

2. Baugrund 
 
Der Baugrund weist eine mäßige bis gute Trag-
fähigkeit auf (siehe Bautechnisches Bodengut-
achten 2015). Aufgrund des wechselhaften 
Baugrundaufbaus sind die Voraussetzungen 
zur Festlegung einer zulässigen Bodenpres-
sung nicht gegeben. Die Bemessungswerte 
sind einzelfallbezogen zu ermitteln. 
 
Auf Grund der vergleichsweise hohen Grund-
wasserstände und geringen Durchlässigkeit der 
Böden ist mit einem erhöhten Aufwand für die 
Unterkellerung und Trockenhaltung von Ge-
bäuden zu rechnen. Darüber hinaus ist von ei-
ner planmäßigen Versickerung von Nieder-
schlagswasser auf den Baugrundstücken abzu-
raten. 
 
 
Teilbereiche der durch diesen Bebauungsplan 
überplanten, derzeit noch landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen werden durch ein Drainage-
system entwässert. Dieses Drainagesystem ist 
außerhalb der zukünftigen Baulandflächen 
fachgerecht abzufangen und an die Vorflut an-
zuschließen. Die verbleibenden, nicht mehr be-
nötigten Drainageleitungen sind ggf. zurückzu-
bauen. 
 

3. Bodenfunde 
 
Im gesamten Geltungsbereich muss mit archä-
ologischen Bodenfunden gerechnet werden, die 
nach § 14 NDSchG unverzüglich und vor Ent-
fernung den zuständigen Stellen anzuzeigen 
sind. 
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4. Kampfmittel 

 
Die Gefahrenerforschung und die Beseitigung 
von Kampfmitteln wurden im Geltungsbereich A 
durchgeführt. Bei den nicht überprüfbaren Ge-
ländeteilen (Fläche um die bestehende Scheu-
ne, Schutzstreifen der Hauptwasserversor-
gungsleitung sowie der öffentlichen Verkehrs-
fläche mit der besonderen Zweckbestimmung 
Fuß- und Radweg Nr.1) ist bei einer Bebauung 
oder Erdarbeiten eine Bauaushubüberwachung 
auf Kampfmittel erforderlich. 
 


